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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 10093/J betreffend "Lei-

tung BMDW-Präsidialsektion: fragwürdige Änderung des Anforderungsprofils", welche die 

Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen am 7. März 2022 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

Antwort zu den Punkten 1, 3 und 4 der Anfrage: 

1. Inwiefern wurde bei der Ausschreibung der Leitung der Präsidialsektion des BMDW 

das Anforderungsprofil im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Ausschreibungen 

verändert? Bitte konkrete Änderungen samt Begründung auflisten.  

a. Inwiefern war die Bundesministerin darin involviert?  

b. Inwiefern waren Kabinettsmitglieder darin involviert?  

c. Welche Organisationseinheiten des BMDW waren darin involviert? 

3. Warum ist ein Abschluss in eines rechtswissenschaftlichen Studiums [sic] keine Vo-

raussetzung für die Leitung der Präsidialsektion mehr? 

4. Warum war bei der vorigen Ausschreibung derselben Stelle im Dezember 2018, also 

vor gut drei Jahren, ein rechtswissenschaftliches Studium sehr wohl Voraussetzung für 

die Leitung der Präsidialsektion? 

Die Ausschreibung wurde unter Einbindung der hiefür zuständigen Stellen in meinem Res-

sort erarbeitet und entspricht vollumfänglich den Anforderungen des Ausschreibungsge-

setzes. Unabhängig davon ist nicht zu erkennen, wie eine breiter gefasste Ausschreibung 

der erfolgreichen Bewerbung einer oder eines - etwa im juristischen Bereich - spezifisch 

qualifizierten Bewerberin oder Bewerbers entgegenstehen könnte. 
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Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

2. Welche Änderungen wurden innerhalb der Präsidialsektion seit 2017 vorgenommen?  

a. Welche Veränderung der Kompetenzen der gesamten Sektion? 

Die Präsidialsektion "Steuerung und Services" wurde mit 1. Jänner 2019 im Rahmen der 

Reorganisation der Zentralleitung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort mittels Änderung der Geschäftseinteilung eingerichtet. 

Mit der Änderung der Geschäftseinteilung vom 1. April 2020 wurde in der Abteilung 

Präs/5 "Öffentlichkeitsarbeit" das Referat Präs/5b "Soziale Medien, Inter- und Intranet, 

Servicestellen" eingerichtet. 

Mit der Änderung der Geschäftseinteilung vom 1. Dezember 2021 wurde die Abteilung 

Präs/10 "Veranstaltungsmanagement" anstelle der bisherigen Abteilung Präs/A/10 

"Dienststellen und Auszeichnungen" neu eingerichtet; darauf aufbauend wurden die Zu-

ständigkeiten und Bezeichnungen einzelner Abteilungen innerhalb des Präsidiums geän-

dert. 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

5. Wie wird die Bestellungskommission für die Besetzung des Leiters der Präsidialsektion 

zusammengesetzt sein? 

Die Besetzung der Begutachtungskommission erfolgt gemäß den Bestimmungen der §§ 7 

und 12 Ausschreibungsgesetz.  

Antwort zu den Punkten 6, 7, 12 und 13 der Anfrage: 

6. Welche Gespräche hat die Bundesministerin mit Mitgliedern der Bestellungskommissi-

on über ein Wechsel des Generalsekretärs (Michael Esterl) zum Leiter der Präsidial-

kommission geführt? 

7. Welche Gespräche haben Kabinettsmitglieder mit Mitgliedern der Bestellungskommis-

sion über ein Wechsel des Generalsekretärs (Michael Esterl) zum Leiter der Präsidial-

kommission geführt? 

12. Stimmt der Vorwurf des "Falter", dass die Frau Bundesminister ihrem Kabinettchef 

Esterl die Position des Sektionschefs bereits mündlich versprochen hat? 
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13. Können Sie ausschließen, dass es bereits Signale der Frau Bundesminister an Kabinett-

chef Esterl gegeben hat, dass er diese Position bekommen werde? 

Es sind keinerlei Kontakte erfolgt, die in irgendeiner Weise präjudiziell für die Durchfüh-

rung des Besetzungsverfahrens sein könnten.  

Antwort zu den Punkten 8 bis 10 der Anfrage: 

8. Wie viele Mitarbeiter wechselten im letzten Jahr von einem Kabinett direkt (also mit 

einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in die Bundesverwaltung in Ihren Zu-

ständigkeitsbereich? 

9. Wie viele Mitarbeiter wechselten im letzten Jahr von einem Kabinett direkt (also mit 

einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in eine Führungsposition in der Bun-

desverwaltung in Ihren Zuständigkeitsbereich? 

10. Wie viele Mitarbeiter wechselten im letzten Jahr von einem Kabinett direkt (also mit 

einer Unterbrechung von weniger als 6 Monaten) in eine Position innerhalb des Gene-

ralsekretariats in Ihren Zuständigkeitsbereich? 

Solche Wechsel haben nicht stattgefunden.  

Antwort zu Punkt 11 der Anfrage: 

11. Wie viele Mitarbeiter Ihres Kabinetts waren im letzten Jahr gleichzeitig mit einer Funk-

tion im Kabinett und mit einer Führungsposition in der Bundesverwaltung betraut? 

Wie aus zahlreichen Voranfragen bekannt ist, war mein Kabinettchef DI Michael Esterl von 

1. März 2018 bis 3. Juni 2019 und ist seit 7. Jänner 2020 mit der Funktion des Generalsek-

retärs betraut.  

Wien, am 6. Mai 2022 

Dr. Margarete Schramböck 

Elektronisch gefertigt 
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